
Anlage 1 
(zu § 12) 

 
Rahmenausbildungsplan – mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst 

 
Ausbildungs-

abschnitt Ausbildungsinhalt Ausbildungsstellen Dauer 
(Monate) 

T = Theorie 
P = Praxis 

1 Einführungslehrgang (Feuerwehr-
Grundausbildung) 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr, Landes-
feuerwehrschule Sachsen oder eine 
gleichwertige Einrichtung nach § 9 Abs. 3 

6 T 

Rettungssanitäterausbildung Rettungsdienstschule, Krankenhaus, 
Lehrrettungswache 

2 

Berufspraktische Ausbildung Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

15 T/P 

3 Abschlusslehrgang mittlerer feuerwehr-
technischer Dienst und Laufbahnprü-
fung 

Landesfeuerwehrschule Sachsen oder 
eine gleichwertige Einrichtung nach § 9 
Abs. 3 

3 T 

 



Anlage 2 
(zu § 13) 

Blatt 1 
 

Rahmenausbildungsplan – gehobener feuerwehrtechnischer Dienst 
 
1. Laufbahnbewerber 
 
Ausbildungs-

abschnitt Ausbildungsinhalt Ausbildungsstellen Dauer 
(Monate) 

T = Theorie 
P = Praxis 

1 Einführungslehrgang (Feuerwehr-
Grundausbildung) 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr, Landes-
feuerwehrschule Sachsen oder eine 
gleichwertige Einrichtung nach § 9 Abs. 3 

6 T 

2 Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 1. Berufsfeuerwehr 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

3 P 

3 Abschlusslehrgang mittlerer feuerwehr-
technischer Dienst 

Landesfeuerwehrschule Sachsen oder 
eine gleichwertige Einrichtung nach § 9 
Abs. 3 

3 T 

4 Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 2. Berufsfeuerwehr 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

4 P 

5 Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 3. Berufsfeuerwehr 
oder Aufsichtsbehörde 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften, Oberste, obere oder un-
tere Brandschutz-, Rettungsdienst- und 
Katastrophenschutzbehörde 

3 P 

6 Abschlusslehrgang gehobener feuer-
wehrtechnischer Dienst und Laufbahn-
prüfung1 

Landesfeuerwehrschule Sachsen oder 
eine gleichwertige Einrichtung nach § 9 
Abs. 3 

5 T 

 
  
1 Der Abschlusslehrgang kann alternativ in zwei Teilen durchgeführt werden. In diesem Fall ist das 3. Einsatzpraktikum zwischen den beiden Teilen zu 

absolvieren. 
 



Anlage 2 
(zu § 36 Abs. 1) 

Blatt 2 
 
2. Aufstiegsbeamte 
 
Ausbildungs-

abschnitt Ausbildungsinhalt Ausbildungsstellen Dauer 
(Monate) 

T = Theorie 
P = Praxis 

1 Einführungspraktikum Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften, Oberste, obere oder un-
tere Brandschutz-, Rettungsdienst- und 
Katastrophenschutzbehörde 

24 T/P 

2 Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 1. Berufsfeuerwehr 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

4 P 

3 Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 2. Berufsfeuerwehr 
oder Aufsichtsbehörde 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften, Oberste, obere oder un-
tere Brandschutz-, Rettungsdienst- und 
Katastrophenschutzbehörde 

3 P 

4 Abschlusslehrgang gehobener feuer-
wehrtechnischer Dienst und Laufbahn-
prüfung1 

Landesfeuerwehrschule Sachsen oder 
eine gleichwertige Einrichtung nach § 9 
Abs. 3 

5 T 

 
  
1 Der Abschlusslehrgang kann alternativ in zwei Teilen durchgeführt werden. In diesem Fall ist das 2. Einsatzpraktikum zwischen den beiden Teilen zu 

absolvieren. 
 



Anlage 3 
(zu § 14) 

Blatt 1 
 

Rahmenausbildungsplan – höherer feuerwehrtechnischer Dienst 
 
1. Laufbahnbewerber 
 
Ausbildungs-

abschnitt Ausbildungsinhalt1 Ausbildungsstellen Dauer 
(Wochen) 

T = Theorie 
P = Praxis 

1 Einführungsseminar IdF NRW 1 T 
Feuerwehr-Grundausbildung 
Theoretische Rettungssanitäterausbil-
dung 

2 

Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 1. Feuerwehr 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

25 T/P 

3 Führungslehrgang I IdF NRW 9 T 
Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 2. Feuerwehr 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

13 P 4 

Zugführerprüfung IdF NRW 1 T 
5 Verwaltungslehrgang Verwaltungsakademie Berlin, Feuer-

wehrakademie Hamburg 
8 T 

6 Verwaltungsbehörde Oberste oder obere Brandschutz-, Ret-
tungsdienst- und Katastrophenschutz-
behörde 

9 P 

7 Führungslehrgang II Landesfeuerwehrschule Baden-
Württemberg 

4 T 

8 Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 3. Feuerwehr 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

14 P 

9 Führungslehrgang III Brandschutz- und Katastrophenschutz-
schule Sachsen-Anhalt, Feuerwehr-
akademie Hamburg 

6 T 

Wahlstation ausländische Feuerwehr oder Behörde, 
Management bei einem großen Wirt-
schaftsunternehmen, große Werkfeu-
erwehr, Feuerwehr- und/oder Katastro-
phenschutzschule 

5 P 10 

Laufbahnprüfung IdF NRW 2 T 
 
  
1 Die Ausbildungsinhalte ergeben sich aus Anlage 1 der VAPhD-Feu. 
 



Anlage 3 
(zu § 36 Abs. 2) 

Blatt 2 
 
2. Aufstiegsbeamte 
 
Ausbildungs-

abschnitt Ausbildungsinhalt Ausbildungsstellen Dauer 
(Wochen) 

T = Theorie 
P = Praxis 

1 Berufspraktische Ausbildung: 
Einführungspraktikum 1. Feuerwehr1 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

13 P 

2 Berufspraktische Ausbildung: 
Einführungspraktikum 2. Feuerwehr1 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

13 P 

3 Einführungsseminar2 IdF NRW 1 T 
4 Verwaltungslehrgang2 Verwaltungsakademie Berlin, Feuer-

wehrakademie Hamburg 
8 T 

5 Verwaltungsbehörde2 Oberste oder obere Brandschutz-, Ret-
tungsdienst- und Katastrophenbehörde 

9 P 

6 Führungslehrgang II2 Landesfeuerwehrschule Baden-
Württemberg 

4 T 

7 Berufspraktische Ausbildung: 
Einsatzpraktikum 3. Feuerwehr2 

Gemeinde mit Berufsfeuerwehr oder 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen Kräften 

14 P 

8 Führungslehrgang III2 Brandschutz- und Katastrophenschutz-
schule Sachsen-Anhalt, Feuerwehr-
akademie Hamburg 

6 T 

Wahlstation2 ausländische Feuerwehr oder Behörde, 
Management bei einem großen Wirt-
schaftsunternehmen, große Werkfeu-
erwehr, Feuerwehr- und/oder Katastro-
phenschutzschule 

5 P 9 

Laufbahnprüfung2 IdF NRW 2 T 
 
  
1 Die Ausbildungsinhalte ergeben sich aus Anlage 8. 
2 Die Ausbildungsinhalte ergeben sich aus Anlage 1 der VAPhD-Feu. 
 



Anlage 4 
(zu § 11) 

 
Beurteilung 

 
über die/den 

für den Ausbildungsabschnitt von bis 

bei 

 

 Punkte 

1. Allgemeine Befähigung  

1.1 Auffassungsgabe  

1.2 Beurteilungsfähigkeit  

1.3 Selbständigkeit  

1.4 Fleiß  

1.5 Praktische Befähigung  

1.6 Sprachliche Ausdrucksfähigkeit  

1.6.1 mündlich  

1.6.2 schriftlich  

2. Leistungen  

2.1 Fachliche Leistungen  

2.2 Erledigung übertragener Arbeiten  

2.2.1 nach dem Arbeitstempo  

2.2.2 nach der Güte der Arbeit  

3. Persönlichkeitsmerkmale  

3.1 Führungseigenschaft  

3.2 Zuverlässigkeit/Gründlichkeit  

3.3 Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Einordnung  

 



4. Es wurden folgende Lücken in der Ausbildung festgestellt: 

 

 

 

 

5. Besondere Umstände, die bei der Gesamtbeurteilung berücksichtigt worden sind: 

 

 

 

 

 Punkte Note 

   

Zusammenfassendes Urteil 
 

  

 
 
 
 
 
  

(Datum, Unterschrift, Amtsbezeichnung des Betreuers) 
 
 
 
 
  

(Datum, Unterschrift des Auszubildenden) 
 
 
 
 
  

(Datum, Unterschrift des Ausbildungsleiters) 
 


